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Unterhaltspflicht der Eltern 

 

Grundsätzlich ist die Finanzierung einer Ausbildung (Unterhalts- und Aus-

bildungskosten) Sache der in Ausbildung stehenden Person und ihrer Ange-

hörigen (Eltern, Stiefeltern, Ehepartner/in). Dies gilt unabhängig von Alter 

und vom Ausbildungsstand der Bewerberin/des Bewerbers. Falls die Mittel 

zur Finanzierung einer Ausbildung nicht ausreichen, können staatliche Bei-

träge an die Ausbildung gewährt werden, und zwar als Stipendien oder Dar-

lehen. 

 

 

ZGB 

 

Art. 276, Abs. 1: Die Eltern haben für den Unterhalt des Kindes aufzu-

kommen, inbegriffen die Kosten von Erziehung, Aus-

bildung und Kinderschutzmassnahmen. 

 

Art. 276, Abs.3: Die Eltern sind von der Unterhaltspflicht in dem Mass 

befreit, als dem Kinde zugemutet werden kann, den 

Unterhalt aus seinem Arbeitserwerb oder aus anderen 

Mitteln zu bestreiten. 

 

Art. 277: Die Unterhaltspflicht der Eltern dauert bis zur Mün-

digkeit des Kindes. Hat es dann noch keine angemes-

sene Ausbildung, so haben die Eltern, soweit es ihnen 

nach den gesamten Umständen zugemutet werden 

darf, für seinen Unterhalt aufzukommen, bis eine ent-

sprechende Ausbildung ordentlicherweise abgeschlos-

sen werden kann. 

 

 


